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Text 

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch in den Fällen der §§ 79 und 80. 

§ 84. (1) Im Falle des § 79 können Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nicht nur vom 
Nachrichtensammler geltend gemacht werden, sondern auch von jedem Unternehmer, der mit dem Täter 
in Wettbewerb steht, sowie von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von 
Unternehmern, wenn diese Interessen durch die Tat berührt werden. 

(2) Im Falle des § 80 können Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche von einer solchen 
Vereinigung sowie von jedem Unternehmer geltend gemacht werden, der sich damit befaßt, Stücke des 
Werkes, dessen Titel, Bezeichnung oder Ausstattung für ein anderes Werk verwendet wird, in Verkehr zu 
bringen oder es öffentlich vorzutragen, aufzuführen oder vorzuführen, und dessen Interessen durch die 
Tat beeinträchtigt werden. Bei urheberrechtlich geschützten Werken ist dazu stets auch der Urheber 
berechtigt. 

(3) Eingriffsgegenstände unterliegen in den Fällen der §§ 79 und 80 dem Beseitigungsanspruch nur, 
wenn sie zur widerrechtlichen Verbreitung bestimmt sind. Ein Anspruch auf Überlassung von 
Eingriffsgegenständen oder Eingriffsmitteln (§ 82, Absatz 5) besteht in diesem Fällen nicht. 


